
Hinweis auf Gefährdung immer ernst nehmen!

Handlungsschritte der KSS bei vermuteter Kindeswohlgefährdung

Abschließen, wenn Gefährdung 

ausgeschlossen

Verdacht besteht weiter, kann aber 

nicht erhärtet werden

Verantwortung

Gesamtsituation erfassen

Informationen zu möglicher Kindeswohlgefährdung 

zusammenführen und verifizieren; dazu ggf. Gespräche mit 

Kind/Eltern/Lehrenden

Maßnahmen einleiten und umsetzen

Unterstützung im freiwilligen Kontext

Individuelles Gespräch; kleine SHK

Ziel: 

Vereinbarungen für individuelles Konzept zur 

Abwendung der Gefährdung

Alle Personen, die in der Schule 

mit Kindern und Jugendlichen in 

Kontakt sind

Wirkung überprüfen und Verlauf reflektieren

Der Institution zu Kenntnis geben;  Vorkommnisse dokumentieren; 

geltende Handlungsvorgaben einhalten

Fachliche Hilfe erschließen

Einbezug Schulsozialarbeit; kollegiale Fallberatung; ggf. Einbezug von 

spezieller Fachstelle

Bei Verdacht auf KWG Information an Schulleitung!

Gefährdung und Unterstützungsbedarf beurteilen

durch Schulsozialarbeit/Krisenteam/Schulleitung

über Vorgehen entscheiden – Intervention planen

im Rahmen: Fachberatung oder SBT oder JGL oder SL-Sitzung

Zivilrechtliche Kinderschutzmaßnahmen

Fachverfahren zur Kooperation im Kinderschutz 

einleiten;

im Akutfall sofort Meldung ans zuständige 

Kinderschutzteam im Jugendamt

Strafrechtliche Maßnahmen

Meldung an Dienstaufsicht

ggf. Strafanzeige (immer nach Rücksprache mit 

Betroffenen!)

Schulleitung in Zusammenarbeit 

mit der Schulsozialarbeit, den 

beteiligten Kolleg*innen und ggf. 

in Kooperation mit 

spezialisierten Fachstellen
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